
Artikel 1 

30. Nachtrag

zur Satzung der 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

1.1 Nach der Angabe ,,§ 78 Grundsätze" wird die Angabe 
,,§ 78a Ziel, Art, Umfang und Durchführung von Präventionsleistungen 
§ 78b Persönliche Voraussetzungen für Präventionsleistungen
§ 78c Versicherungsrechtliche Voraussetzungen für Präventionsleistungen"
eingefügt.

1.2 Die Angabe zu § 82· wird wie folgt gefasst: ,,§ 82 Ergänzende Leistungen bei 
Präventionsleistungen, Kinderrehabilitationen sowie onkologischen Nachsorge
leistungen". 

1.3 Die Angabe zu § 89 wird wie folgt gefasst:,,§ 89 Zuwendungsvergabe zur For
schungsförderung". 

2. In § 76 Nummer 11 wird nach dem Wort „Nachsorge" ein Komma und das Wort
,,Kinderrehabilitation" eingefügt.

3. § 78 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
,,(.1) 1 Die landwirtschaftliche Alterskasse erbringt Leistungen zur Prävention, zur
medizinischen Rehabilitation, Nachsorge, Kinderrehabilitation sowie sonstige
und ergänzende Leistungen zur Teilhabe. 2Hierzu gehören auch onkologische
Nachsorgeleistu ngen."

4. Die folgenden §§ 78a bis 78c werden eingefügt:

,,§ 78a 
Ziel, Art, Umfang und Durchführung von Präventionsleistungen 

(1) 1 Die landwirtschaftliche Alterskasse erbringt auf Antrag medizinische Leistun
gen zur Prävention, um die Erwerbsfähigkeit ihrer Versicherten langfristig zu er
halten. 2Die Versicherten sollen durch die Leistung angehalten und befähigt wer
den in eigener Kompetenz, ein gesundheitsförderliches Verhalten und einen ge
sunden Lebensstil zu planen und umzusetzen und hierdurch ersten gesundheit
lichen Beeinträchtigungen ihrer Erwerbsfähigkeit entgegentreten zu können. 3Die 
Präventionsleistungen sollen auf eine möglichst frühzeitige Identifizierung von 
Präventionsbedarfen und Intervention ausgerichtet sein. 

(2) 1 Die Leistungen umfassen allgemeine und spezielle, auf die individuelle Ge
sundheitsgefährdung und. die Erwerbstätigkeit bezogene gesundheitsfördernde 
Maßnahmen. 2Die präventiven Leistungsangebote der lan·dwirtschafllichen Al
terskasse können stationär, teilstationär oder ambulant, auch unter Nutzung di
gitaler Mittel erbracht werden und betreffen insbesondere: 
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